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§ 33 NO ROG 2014 Verfahren zur
Erlassung des Bebauungsplans

NO ROG 2014 - NO Raumordnungsgesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) Der Entwurf des Bebauungsplans ist vor dem Gemeinderatsbeschluss durch 6 Wochen im Gemeindeamt (Magistrat)
zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist 6ffentlich kundzumachen. Jedermann ist berechtigt, innerhalb
der Auflegungsfrist zum Entwurf schriftlich Stellung zu nehmen. In der Kundmachung ist auf diese Moglichkeit
ausdrucklich hinzuweisen. Mit Beginn der Auflage sind eine Ausfertigung des Entwurfs des Bebauungsplans und die
Ergebnisse der Grundlagenforschung der Landesregierung vorzulegen.

(2) Die Eigentimer der vom Bebauungsplan betroffenen Grundstticke sind Uber die Auflage zu verstandigen. Die
fehlende Verstandigung der Grundstuckseigentimer hat keinen Einfluss auf das gesetzmalige Zustandekommen des
Bebauungsplans.

Die Landesregierung hat der Gemeinde binnen 12 Wochen allfdllige Bedenken gegen die GesetzmaRigkeit des
Entwurfs mitzuteilen.

(3) Der Bebauungsplan ist vom Gemeinderat zu beschlieRen. Rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen sind hiebei in
Erwagung zu ziehen.

(4) Eine mit der Kundmachungsklausel versehene Ausfertigung des Bebauungsplans ist dem Amt der Landesregierung
zu Ubermitteln.

(5) Der Bebauungsplan ist im Gemeindeamt (Magistrat) wahrend der Amtsstunden der allgemeinen Einsicht zuganglich
zu halten.

(6) Durch die Bestimmungen des Abs. 1 vierter Satz und des Abs. 5 wird das Verordnungsprifungsverfahren im Sinne
§ 88 NO Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000 in der geltenden Fassung, und§ 70 NO Stadtrechtsorganisationsgesetz,
LGBI. 1026 in der geltenden Fassung, nicht ersetzt.

In Kraft seit 23.08.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/88
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/70
file:///

	§ 33 NÖ ROG 2014 Verfahren zur Erlassung des Bebauungsplans
	NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014


